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Betreff 
 

Bebauungsplan Ro 15 in der Ortschaft Bornheim / 4. Änderung; 
Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses 
 

Beschlussentwurf Ausschuss für Stadtentwicklung  
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung empfiehlt dem Rat, wie folgt zu beschließen: siehe Be-
schlussentwurf Rat 
 
Beschlussentwurf Rat 
 
Der Rat beschließt, seinen Beschluss vom 13.08.2013 über die Aufstellung der 4. Änderung 
des Bebauungsplanes Ro 15 in der Ortschaft Bornheim aufzuheben. 
 
Sachverhalt 
 
Der Rat hat in seiner Sitzung am 13.08.2013 die Aufstellung der 4. Änderung des Bebau-
ungsplanes Ro 15 in der Ortschaft Bornheim beschlossen. Der Änderungsbereich liegt süd-
westlich der Straße Fußkreuzweg in einem Bereich zwischen Secundastraße und Herder-
straße.  
Für den Änderungsbereich ist im rechtskräftigen Bebauungsplan Ro 15 Gewerbegebiet fest-
gesetzt. Die Flächen konnten bis dato jedoch keiner gewerblichen Nutzung zugeführt wer-
den. 
Der rechtswirksame Flächennutzungsplan stellt für den Änderungsbereich gemischte Bauflä-
che dar und in der näheren Umgebung ist bereits Wohnbebauung vorhanden. Daher sollte 
mit der Änderung Mischgebiet (MI) festgesetzt werden, um mehr Nutzungsmöglichkeiten für 
die Grundstücke zu eröffnen. 
Im Verfahren zur Bebauungsplanänderung wurde auf Grund der Nähe zur Deutschen Bahn 
ein Schallgutachten eingeholt. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die Lärmemis-
sionen erheblich sind. Dadurch wird eine Wohnnutzung auf Grund der erforderlichen 
Schutzmaßnahmen (Schallschutzwand, Fenster mit schallgedämpfter Lüftung…) nur mit er-
heblichem finanziellem Mehraufwand möglich sein. Das Änderungsverfahren wurde deshalb 
nicht mehr weitergeführt. 
Daher schlägt die Verwaltung vor, den Beschluss über die Aufstellung der 4. Änderung des 
Bebauungsplanes Ro 15 aufzuheben. 
 
Anlagen 
 
Übersichtskarte 
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